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Ihr Erfolg auf internationalen Märkten steht bei uns im Mittelpunkt. Mit unserer Erfahrung in der interna-
tionalen Logistik begleiten wir Sie sicher durch den komplexen grenzüberschreitenden Handel und entwi-
ckeln gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Paketlogistik. 

Das internationale DPD Netzwerk verbindet Länder weltweit und sorgt dafür, dass Ihre Waren mühelos 
über Grenzen hinweg transportiert werden, sodass Sie Kunden und Empfänger überall erreichen.

Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei behilflich sein, die zollrechtlichen Vorgaben des jeweiligen Versandlandes 
zu bestimmen. 

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Angaben beziehen sich auf die zurzeit gültigen gesetzlichen Bestimmun-
gen, Änderungen vorbehalten. Stand 05/2026

Versand in EU-Mitgliedstaaten

Belgien (BE), Bulgarien (BG), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Finnland (FI), Frankreich (FR), 
Griechenland (GR), Irland (IE), Italien (IT), Kroatien (HR), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), 
Niederlande (NL), Österreich (AT) Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Schweden (SE), Slowakei (SK), 
Slowenien (SI), Spanien (ES), Tschechien (CZ), Ungarn (HU), Zypern (CY)

Erforderliche Dokumente

Für den Versand innerhalb der EU sind grundsätzlich keine Zolldokumente erforderlich, sofern nach dem 
Außenwirtschaftsrecht keine verbrauchssteuerpflichtigen Waren (z.B. Alkohol, etc.) oder der Bereich von 
exportkontrollpolitisch hochsensiblen Gütern betroffen sind oder es sich um keine Flugdestination han-
delt. 

Weiters müssen für bestimmte Regionen, die nicht zum umsatzsteuerlichen Gemeinschaftsgebiet gehö-
ren, weitere Versandpapiere beigelegt werden (siehe Tabelle ab Seite 5).

Versand in EFTA-Staaten und Drittländern

Zu den EFTA-Staaten (Europäische Freihandelsassoziation) gehören Island, Liechtenstein, Norwegen und 
die Schweiz. Alle weiteren Staaten, auch innerhalb Europas, gelten als Drittländer.

EORI-Nummer

Die EORI-Nummer (Economic Operators Registration and Identification System) dient der eindeutigen 
Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten. Diese Nummer wird beim Versand außerhalb der EU benötigt 
und kann beim österreichischen Zoll beantragt werden. 
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Lieferkonditionen (Incoterms® 2020)

Der ausgewählte Incoterm legt fest, welche Kosten der Versender und welche der Empfänger trägt. 
Versender können je nach Zieldestination zwischen folgenden Lieferkonditionen wählen:

DAP zollabgefertigt: Frei Haus, ohne Zoll, ohne Steuern – Versender zahlt: Fracht, Ausfuhr, Einfuhr, 
Empfänger zahlt: Zoll, anfallende Steuern

DAP*: 	 Frei Haus, unverzollt, unversteuert – Versender zahlt: Fracht, Ausfuhr, Empfänger zahlt: Einfuhr, 
Zoll, anfallende Steuern

DDP*: Frei Haus, verzollt, versteuert – Versender zahlt: Fracht, Ausfuhr, Einfuhr, Zoll, anfallende Steuern, 
Empfänger zahlt: keine Gebühren

DDP unversteuert*: Frei Haus, verzollt, unversteuert – Versender zahlt: Fracht, Ausfuhr, Einfuhr, Zoll, 
Empfänger zahlt: anfallende Steuern

*Nach Absprache mit Ihrem zuständigen DPD Depot möglich.

Bitte beachten Sie, dass unbedingt eine Ortsangabe zu Incoterms® 2020 gemacht werden muss.

Beispielpaket von AT nach CH: DAP zollabgefertigt, Musterstraße 1, CH-1234 Musterstadt

Verzollung UK 

eDAP„enhanced DAP“ bei Warenwert ≤ 135,00 GBP: 

Der Versender zahlt die Einfuhrumsatzsteuer direkt an HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs = 
Britische Finanz- und Zollbehörde Ihrer Majestät). Für die Abwicklung dieser Einfuhrabgaben ist eine Vor-
abregistrierung bei den britischen Zollbehörden erforderlich. Nähere Informationen finden Sie auch auf 
den Seiten der britischen Finanzbehörde.

DAP oder eDAP bei Warenwert > 135,00 GBP: 

Bei einem Warenwert über 135,00 GBP kann der Versender zwischen eDAP und DAP wählen. Im Gegensatz 
zu eDAP zahlt bei DAP der Empfänger Umsatzsteuer und Zölle zzgl. einer Gebühr direkt an HMRC. Die Zah-
lungsaufforderung erfolgt via SMS bzw. E-Mail.
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Handelsrechnung / Proforma-Rechnung

Für den Versand in Länder, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, wird grundsätzlich eine Han-
delsrechnung in englischer Sprache und in vierfacher Ausfertigung (ein Original, 3 Kopien) benötigt (für CH 
und LI sind deutschsprachige Unterlagen ausreichend). Bitte beachten Sie die Besonderheiten des jeweili-
gen Landes. Die Rechnung muss Folgendes beinhalten:

  Name und Anschrift des Versenders mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse
  EORI-Nummer des Versenders
  Name und Anschrift des Empfängers mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Ansprechpartner
  EORI Nummer des Empfängers (soweit bekannt)
  Lieferanschrift, falls diese von der Rechnungsanschrift abweicht
  Rechnungsdatum, -nummer und -ort
  Warenbeschreibung: Bezeichnung, Anzahl der Waren, Zoll-/Warentarifnummer, Wert der einzelnen  
	 Waren und Gesamtwarenwert (mit Währungsangabe)
  Incoterm / Lieferkonditionen (siehe auch Seite 2)
  DPD Paketnummer/n
  Gewicht pro Zollposition (brutto/netto)
  Ursprungserklärung (siehe auch Seite 3)
  Firmenstempel und Unterschrift sowie Name in Klarschrift (im Original und auf allen Ausfertigungen)

Eine Proforma-Rechnung kann erstellt werden, wenn die Ware keinen Handelswert hat (z.B. nicht zum 
Wiederverkauf bestimmte Ware, Muster- oder Geschenksendungen). Die für die Handelsrechnung 
notwendigen Angaben müssen auch auf der Proforma-Rechnung enthalten sein. Zusätzlich muss eine 
Wertangabe erfolgen, z.B.: mit dem Vermerk „Muster- bzw. Geschenksendung – Wert nur für Zollzwecke“ 
bzw. „Invoice for customs purpose only“.

Präferenznachweise

Aufgrund diverser Handelsabkommen werden Waren aus bestimmten Ländern bei der Einfuhr bevorzugt. 
Ein Präferenznachweis ermöglicht eine Zollabgabenbegünstigung oder -befreiung. 

Ursprungserklärung

Bis zu einem Warenwert von € 6.000 genügt oftmals eine Ursprungserklärung auf der Handelsrechnung.
Der Wortlaut hierfür ist verbindlich:

„Der Ausführer der Waren (als ermächtigter Ausführer inkl. Angabe der Bewilligungs-Nr.), auf die sich die-
ses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstige 
_________-Ursprungswaren* sind.“

„The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly 
indicated, these products are of (country) preferential origin*.”

Die Ursprungserklärung muss im Original inkl. Klarschrift und Firmenstempel sowie Angabe von Ort und 
Datum unterschrieben werden. (Bitte setzen Sie Ihre Unterschrift direkt unterhalb der Ursprungserklä-
rung, um diese zu bestätigen)

Bei ermächtigten Ausführern ist keine Unterschrift notwendig. 
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Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

Ab einem Warenwert von € 6.000 ist eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 erforderlich. Diese muss 
vom Ausführer erstellt werden und benötigt eine zollamtliche Bestätigung. 

Ausfuhrerklärung

Ab einem Warenwert von € 1.000 wird für den Paketversand in die EFTA-Staaten und Drittländern eine 
elektronische Ausfuhr benötigt. Dieses Ausfuhrbegleitdokument (ABD) muss beim Zoll beantragt werden.

Dieses Dokument enthält die sogenannte Movement Reference Number (MRN) inkl. Barcode, die als Iden-
tifikation im Bearbeitungsprozess dient.

Die Zolldokumente müssen gut sichtbar am Paket befestigt werden.

Nicht vorliegende oder unvollständige Zolldokumente verzögern die Ausfuhr und verursachen zusätzliche 
Kosten.

EU Sondergebiete -> Zolldokumente erforderlich

Land Ländercode PLZ-Bereich Besonderheiten

Åland-Inseln AX 22000-22999 

Berg Athos GR 63086

Büsingen
DE 

(CH)

78266

(8238)

Handelsrechnung in deutscher Sprache 
ausreichend

Angabe der Unternehmensidentifikations-
Nummer des Empfängers erforderlich (Suche 
unter: UID Version: 4.24.1.5)

E-Mail-Adresse erforderlich

DAP zollabgefertigt, DDP, DDP unversteuert 
möglich

Helgoland DE 27498

Ceuta ES 51XXX

Gewerbliche Empfänger: Angabe der 
9-stelligen Steuernummer erforderlich

Privatempfänger: Angabe der Reisepass-/
Personalausweisnummer (Documento 
Nacional de Identidad – DNI) bzw. bei 
ausländischen Privatempfängern die 
NIE-Nummer (Número de identidad de 
extranjeros) erforderlich



Färöer-Inseln FO alle 

Grönland GL alle 
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Land Ländercode PLZ-Bereich Besonderheiten

Kanarische Inseln ES 35XXX, 38XXX

Gewerbliche Empfänger: Angabe der 
9-stelligen Steuernummer erforderlich

Privatempfänger: Angabe der Reisepass-/
Personalausweisnummer (Documento 
Nacional de Identidad – DNI) bzw. bei 
ausländischen Privatempfängern die 
NIE-Nummer (Número de identidad de 
extranjeros) erforderlich



Livigno IT 27498

Melilla ES 51XXX

Gewerbliche Empfänger: Angabe der 
9-stelligen Steuernummer erforderlich

Privatempfänger: Angabe der Reisepass-/
Personalausweisnummer (Documento 
Nacional de Identidad – DNI) bzw. bei 
ausländischen Privatempfängern die 
NIE-Nummer (Número de identidad de 
extranjeros) erforderlich



Samnaun CH 7562, 7563

Handelsrechnung in deutscher Sprache 
ausreichend

Angabe der Unternehmensidentifikations-
Nummer des Empfängers erforderlich (Suche 
unter: UID Version: 4.24.1.5) 

E-Mail-Adresse erforderlich

DAP zollabgefertigt, DDP, DDP unversteuert 
möglich

Zypern 
(nördlicher Teil)

TR 99010-99970

A.TR-Warenverkehrsbescheinigung wird 
unabhängig vom Warenwert empfohlen

Ab einem Warenwert von 75 € oder einem 
Gewicht ab 30 kg sind folgende Angaben 
vorgeschrieben: 4-stelliger HS-Code

Gewerbliche Empfänger: Steuernummer 
(VAT-ID)

Privatempfänger: bei türkischer 
Staatsangehörigkeit: Ausweisnummer, bei 
nicht-türkischen Empfängern: Passnummer


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Zollrelationen in Europa

Land Ländercode PLZ-Bereich Besonderheiten

Albanien AL alle 

Andorra AN alle 

Bosnien-Herze-
gowina

BA alle Nur DAP möglich

Gibraltar GI alle 

Great Britain
UK

Ausnahme 
Nordirland

eDAP bei Warenwert ≤ 135,00 GBP, DAP oder 
eDAP bei Warenwert > 135,00 GBP

Island IS alle

Liechtenstein LI alle

Handelsrechnung in deutscher Sprache aus-
reichend
DAP zollabgefertigt, DDP, DDP unversteuert 
möglich

Mazedonien MK alle 

Montenegro ME alle 

Norwegen NO alle

Gewerbliche Empfänger: Angabe der Steuer-
Nummer (VAT-ID) erforderlich

Privatempfänger: Ab einem Warenwert 
von 1.000 NOK Angabe der 11-stelligen PID 
(Personalausweisnummer) erforderlich

San Marino IT 47890-47899

Schweiz CH alle

Handelsrechnung in deutscher Sprache 
ausreichend

Angabe der UID Nummer des Empfängers 
erforderlich (Suche unter: UID Version: 
4.24.1.5)

E-Mail-Adresse erforderlich

DAP zollabgefertigt, DDP, DDP unversteuert 
möglich

Serbien RS alle

Gewerbliche Empfänger: Angabe der VAT-ID 
(Ust-ID) erforderlich

Nur DAP möglich

Pakete an Privatempfänger nicht möglich
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Land Ländercode PLZ-Bereich Besonderheiten

Türkei TR alle

A.TR-Warenverkehrsbescheinigung wird 
unabhängig vom Warenwert empfohlen

Ab einem Warenwert von 75 € oder ab einem 
Gewicht von 30 kg sind folgende Angaben 
vorgeschrieben: 4-stelliger HS-Code

Gewerbliche Empfänger: Steuernummer 
(VAT-ID) erforderlich

Privatempfänger: bei türkischer 
Staatsangehörigkeit: Ausweisnummer, bei 
nicht-türkischen Empfängern: Passnummer 
erforderlich



Vatikan IT 00120

Für alle Flugrelationen gelten die Versandinformationen von DHL Express DE.

Für alle Destinationen gilt: Ab einem Warenwert von 1.000 € muss eine elektronische Ausfuhrerklärung 
erfolgen.

Bei Wunsch nach einer Sammelverzollung informieren Sie bitte vorab Ihr zuständiges DPD Depot.

Bei einer aus mehreren Paketen bestehenden Sendung wird die Originalrechnung am 1. Paket mit dem Ver-
merk, aus welchen Paketen die Sendung besteht, angebracht.

Die Wertangaben für Ursprungserklärung und Warenverkehrsbescheinigung beziehen sich jeweils auf eine 
Sendung (mehrere Pakete von einem Versender an denselben Empfänger).

Besonderheiten bei Luftfracht innerhalb der EU

Dokumente werden per Luftfracht einfach durch „DOX“ auf dem Paketschein gekennzeichnet. Für Lebens-
mittel gelten besondere Vorschriften.

Insel Ländercode

Malta MT
Lieferschein in englischer Sprache, Angabe der Telefonnum-
mer des Empfängers, Flüssigkeiten verboten

Zypern 
(südlicher Teil)

CY
Lieferschein in englischer Sprache, Angabe der Telefonnum-
mer des Empfängers, Flüssigkeiten verboten



Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Es wird das generische Maskulinum verwendet, wobei alle 
Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.

Je nach Bestimmungsland können zusätzlich zu den aufgeführten Anforderungen weitere Ausfuhrdoku-
mente notwendig sein. Detaillierte Informationen sind bei der Wirtschaftskammer erhältlich.

Hilfreiche Links:

EORI Nummer: EORI-Registrierung

Zolltarifnummern: Zolltarifnummern, EZT, Taric, HS-Code - Europäisches Zollportal

Zoll allgemein: Zoll

Ausfuhrverfahren: Ausfuhrverfahren

DPD Versandplaner inkl. Erstellung der Handelsrechnung: Internationaler Versand - DPD
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https://www.bmf.gv.at/themen/zoll/fuer-unternehmen/eori-registrierung.html
https://www.zolltarifnummern.de/
https://www.bmf.gv.at/themen/zoll.html
https://www.bmf.gv.at/themen/zoll/ueberfuehrung-in-ein-zollverfahren/ausfuhrverfahren.html
https://www.dpd.com/at/de/versenden/internationaler-versand-2/

